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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Waldshut – Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

A.1.1 Das ca. 11 ha große Plangebiet zur Errich-
tung einer Freiflächenphotovoltaikanlage 
liegt auf einer nahezu rundum von Wald 
umgebenen Ackerfläche nordwestlich von 
Horheim. Laut Planung kann ein vorhan-
dener Wirtschaftsweg zur Erschließung 
genutzt werden. Die Netzeinspeisung soll 
in das ca. 3 km entfernt liegende Um-
spannwerk Wutöschingen erfolgen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.1.2 Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung zur 8. 
punktuellen Änderung des Flächennut-
zungsplans wurde der Umweltbericht vom 
30.10.2025 mit naturschutzfachlicher Ein-
schätzung der Auswirkungen vorgelegt. 
Naturschutzrechtlich geschützte Flächen 
werden nicht unmittelbar in Anspruch ge-
nommen. Durch die Planung werden 
Suchräume der Biotopverbünde und ein 
Wildtierkorridor überprägt. Ein im Süden 
angrenzender gesetzlich geschützter Bio-
top (Trockenhang) soll während des Baus 
durch Abgrenzung vor Beeinträchtigungen 
geschützt werden. Die Anlegung von Reh-
fenstern ist angedacht. Aufgrund der nur 
geringfügigen Versiegelung wird nach der-
zeitigem Stand von nicht erheblichen Be-
einträchtigungen für den Biotopverbund 
ausgegangen. Im Jahr 2026 sind detaillier-
tere artenschutzrechtliche Untersuchun-
gen vorgesehen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2 Landratsamt Waldshut – Gewässerschutz - FB Oberirdische Gewässer/Grundwasser 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

A.2.1 Das Plangebiet befindet sich außerhalb 
von Überschwemmungs- und Wasser-
schutzgebieten. Gewässer sind ebenfalls 
nicht betroffen, daher bestehen keine was-
serwirtschaftlichen Bedenken und Anre-
gungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3 Landratsamt Waldshut – Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz / Abfallrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

A.3.1 Keine Bedenken und Anregungen. Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.2 Auf Grundlage des Leitfadens „Hinweise 
zur Messung, Beurteilung und Minderung 
von Lichtimmissionen“ der LAI ist nicht da-
von auszugehen, dass am südlich 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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gelegenen schützenswerten Immissions-
ort (Flst.-Nr. 1290/1 Wutöschingen, Gem. 
Horheim) eine erhebliche Belästigung 
durch Lichtimmission zu erwarten ist. Im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens kann dies vom Vorhabenträger durch 
ein Blendgutachten bestätigt werden. 

A.4 Landratsamt Waldshut – Straßenverkehrsrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

A.4.1 Gegen die 8. punktuelle Änderung des 
Flächennutzungsplans der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Eggingen-
Wutöschingen mit dem Ziel, eine Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage auf den Grund-
stücken Flurstück-Nrn. 1208 und 1224, 
Gemarkung Horheim, zu ermöglichen, be-
stehen von Seiten der unteren Straßen-
verkehrsbehörde keine Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5 Landratsamt Waldshut – Straßenbau 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

A.5.1 Gegen die 8. punktuelle Änderung des 
Flächennutzungsplans der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Eggingen-
Wutöschingen zur Errichtung einer Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage auf den Grund-
stücken Flurstück-Nrn. 1208 und 1224, 
Gemarkung Horheim, bestehen von Sei-
ten der unteren Straßenbaubehörde keine 
Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6 Landratsamt Waldshut – Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

A.6.1 Die Belange der Landwirtschaft sind in 
den Antragsunterlagen korrekt dargestellt. 
Auch wenn aus landwirtschaftlicher Sicht 
eine Realisierung der Anlage auf agrar-
strukturell weniger wertvollen Flächen 
wünschenswert gewesen wäre, ist die Be-
gründung der Standortwahl aus der Stand-
ortalternativenprüfung insbesondere 
durch den Verweis auf die Netzanschluss-
kosten nachvollziehbar. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.2 Für das nachfolgende Bebauungsplanver-
fahren enthalten die eingereichten Unter-
lagen bereits den Hinweis, dass das Land-
wirtschaftsamt bei notwendigen externen 
Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen auf 
landwirtschaftlichen Flächen zu hören sein 
wird. Wir erhoffen uns aus dieser Kennt-
nis, dass notwendige Ausgleich- und Er-
satzmaßnahmen innerhalb der Planungs-
fläche realisiert werden können, sodass 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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externe Flächen nicht in Anspruch genom-
men werden müssen. 

A.6.3 Wir gehen davon aus, dass für die Zeit 
nach der Nutzung der Fläche für Freiflä-
chenphotovoltaik eine Rückkehr zu einer 
landwirtschaftlichen Nutzung vorgesehen 
ist. Die in diesem Zuge durchzuführenden 
Maßnahmen sollten sich nicht nur auf eine 
Entfernung der eingebrachten Materialien 
beschränken (Rückbau im engeren Sinne 
analog § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB) son-
dern in der Wiederherstellung der Fläche 
als Ackerland münden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Da derzeit nicht absehbar ist, welche rechtlichen 
und planerischen Rahmenbedingungen zum Zeit-
punkt der Nutzungsbeendigung bestehen werden, 
wird hierzu keine verbindliche Festlegung getroffen. 
Eine spätere Entscheidung erfolgt unter Berücksich-
tigung der dann maßgeblichen Belange 

A.6.4 Aus den Planungsunterlagen geht hervor, 
dass die Fläche unter der Anlage zu ex-
tensivem Dauergrünland entwickelt wer-
den soll. Wir bitten zu bedenken, dass üb-
licherweise verfolgte Maßnahmen zur Um-
setzung dieses Entwicklungsziels wie 
drastische Einschränkung der Düngung 
oder absolutes Verbot von Pflanzen-
schutzmaßnahmen nicht ausschließen, 
dass sich auf der Fläche Giftpflanzen wie 
Herbstzeitlose oder Kreuzkräuter ansie-
deln. Die in folgenden Verfahren zu disku-
tierenden Bewirtschaftungs- und Pflege-
pläne können diesem Umstand Rechnung 
tragen, indem sie bei Maßnahmenbe-
schreibung entsprechend darauf eingehen 
(z.B. „Pflanzenschutzmaßnahmen sollen 
grundsätzlich unterbleiben“ oder „Dünge-
maßnahmen sollen auf ein notwendiges 
Minimum beschränkt bleiben“). 

Dies wird berücksichtigt. 

Bisher ist eine Fettwiese oder Fettweide geplant. In 
den Umweltbericht/FNP werden die genannten Vor-
schläge als Hinweis aufgenommen. 

A.7 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz 
(Schreiben vom 28.01.2026) 

A.7.1 Belange der Raumordnung 

Mit der vorliegenden Planung soll die der-
zeitige Darstellung im FNP als landwirt-
schaftliche Fläche zukünftig als Sonder-
baufläche mit der Zweckbestimmung „So-
larpark“ geändert werden. Das Plangebiet 
umfasst eine Größe von insgesamt rund 
11 ha. Das Plangebiet liegt innerhalb eines 
in der Raumnutzungskarte des Regional-
plans 2000 des Regionalverbands Hochr-
hein-Bodensee ausgewiesenen Regiona-
len Grünzugs, in dem nach Plansatz 3.1.1 
Abs. 2 (Z) FFPV-Anlagen als Anlagen der 
technischen Infrastruktur ausnahmsweise 
zulässig sind. 

Das Plangebiet liegt zudem in dem Vor-
rangbiet FFPV Nr. 128, das mit der (am 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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25.11.2025 als Satzung beschlossenen) 
Teilfortschreibung „3.1. Freiflächenphoto-
voltaik“ des Regionalplans Hochrhein-Bo-
densee festgelegt wurde. In den Vorrang-
gebieten sind andere bauliche Anlagen 
und Nutzungen ausgeschlossen, soweit 
sie mit der Errichtung und dem Betrieb von 
FFPV nicht vereinbar sind. 

Aus Sicht der Höheren Raumordnungsbe-
hörde werden zu den Belangen der Raum-
ordnung keine Bedenken vorgebracht. 

A.8 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 
(Schreiben vom 20.01.2026) 

A.8.1 Der Geltungsbereich der 8. Pkt. Änderung 
des FNP für den Bereich Solarpark bein-
haltet keine Waldflächen im Sinne von 
§§ 2 BWaldG/LWaldG. Auch der Waldab-
stand von 30 m zum Solarpark wurde be-
reits in der Begründung zum FNP (Ziffer 7, 
S. 11) dargelegt und in den Planungen 
weitestgehend berücksichtigt, sodass wir 
keine weiteren Anregungen zur vorliegen-
den FNP-Änderung haben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.9 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 54.1 Industrie 
(Schreiben vom 07.01.2026) 

A.9.1 Aus Sicht der Referate 54.1 - 54.4 beste-
hen zu o.g. Planung keine Bedenken. Es 
liegen nach Kenntnis keine IE- und Stör-
fallanlagen innerhalb des Geltungsbe-
reichs der FNP-Änderung oder der für die 
Planung relevanten Umgebung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.10 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 18.12.2025) 

A.10.1 Geologische und bodenkundliche 
Grundlagen 

 

A.10.1.1 Geologie 

Die lokalen geologischen Verhältnisse 
können der digitalen Geologischen Karte 
von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (Ge-
oLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen 
werden. Nähere Informationen zu den li-
thostratigraphischen Einheiten bieten die 
geowissenschaftlichen Informationspor-
tale LGRBwissen und LithoLex. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.1.2 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petro-
geochemischen Einheiten von Baden- 
Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer 
abrufbar. Nähere Informationen zu den 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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geogenen Grundgehalten sind im geowis-
senschaftlichen Informationsportal LGRB-
wissen beschrieben. 

A.10.1.3 Bodenkunde 

Die bodenkundlichen Verhältnisse sowie 
Bewertungen der natürlichen Bodenfunkti-
onen nach § 2 Abs. 2 BBodSchG können 
in Form der Bodenkundlichen Karte 1 : 50 
000 (GeoLa BK50) eingesehen werden. 
Für landwirtschaftliche Flächen sollte vor-
rangig die frei zugängliche Bodenfunkti-
onsbewertung auf Grundlage der digitalen 
Bodenschätzungsdaten verwendet wer-
den, da diese im Vergleich zur BK50 lokale 
Bodeneigenschaften abbilden. Liegt für 
das Vorhabensgebiet keine solche Bewer-
tung vor, ist die Bodenfunktionsbewertung 
auf Basis von ALK und ALB heranzuzie-
hen. 

Gemäß § 13 BNatSchG, § 1a Abs. 2 
BauGB sowie § 2 LBodSchAG ist bei der 
Planung auf einen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit dem Boden zu ach-
ten. 

Zusätzlich der Hinweis, dass nach § 2 
Abs. 3 LBodSchAG bei Vorhaben mit Ein-
griffen in unversiegelte, nicht baulich ver-
änderte oder unbebaute Flächen ab 0,5 ha 
ein Bodenschutzkonzept zu erstellen ist. 
Neben der Beschreibung der Boden-
schutzmaßnahmen für die Planfläche ra-
ten wir die notwendigen Kabelverlegun-
gen, die häufiger auch außerhalb der Be-
triebsfläche erfolgen, bereits im Boden-
schutzkonzept mit zu berücksichtigen. 

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorha-
ben mehr als 500 m³ Bodenüberschuss-
massen entstehen, so ist bei dem nach § 3 
Abs. 4 LKreiWiG geforderten Abfallver-
wertungskonzept auf eine höchstmögliche 
Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu 
achten, um so die Bodenfunktionen im 
größtmöglichen Umfang zu erhalten. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Umweltbericht/FNP wird entsprechend ange-
passt. Da eine Bewertung auf Grundalge der digita-
len Bodenschätzung für Wutöschingen nicht vor-
liegt, wird die Bodenfunktionsbewertung auf Basis 
von ALK und ALB (Stand 2010) verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies wird berücksichtigt. 

Das Bodenschutzkonzept wird zur Offenlage des 
Bebauungsplans den Planunterlagen beigefügt. 

A.10.2 Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein hydrogeologisches bzw. geotechni-
sches Übersichtsgutachten, 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Detailgutachten oder ein hydrogeologi-
scher bzw. geotechnischer Bericht vorliegt 
liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. 

A.10.2.1 Ingenieurgeologie 

Ingenieurgeologische Belange werden im 
Rahmen der Anhörung zu konkreten Pla-
nungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt 
wenn Art und Umfang der Eingriffe in den 
Untergrund näher bekannt sind. Potenziell 
vorhandene oder nachgewiesene Geoge-
fahren (insbesondere Massenbewegun-
gen und Verkarstungsstrukturen) können 
vorab in der Ingenieurgeologischen Ge-
fahrenhinweiskarte von Baden-Württem-
berg abgerufen werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.2.2 Hydrogeologie 

Aktuell findet im Plangebiet keine hydroge-
ologische Bearbeitung durch das LGRB 
statt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.2.3 Geothermie 

Informationen zu den oberflächennahen 
geothermischen Untergrundverhältnissen 
sind im Informationssystem „Oberflächen-
nahe Geothermie für Baden-Württemberg“ 
(ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste In-
formationen (Möglichkeiten und Ein-
schränkungen) zur geothermischen Nut-
zung des Untergrundes mit Erdwärmeson-
den und Erdwärmekollektoren. Bitte neh-
men Sie vor Verwendung des Informati-
onssystems die Erläuterungen zur Kennt-
nis. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.2.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe) 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.3 Landesbergdirektion  

A.10.3.1 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder künstlich geschaffenen Alt-
hohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unter-
irdische Keller) betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 



VVG Wutöschingen – Eggingen Stand: 27.05.2026 
8. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 
„Solarpark“, Wutöschingen  
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 9 von 21 

 
 

26-05-27 Abwägung FB 8te FNPÄ (26-05-13).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.10.4 Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung 
von Geologie-Daten nach Geologiedaten-
gesetz (GeolDG) 
Für geologische Untersuchungen und die 
daraus gewonnenen Daten besteht nach 
den Bestimmungen des Geologiedatenge-
setzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht 
gegenüber dem LGRB. Weitere Informati-
onen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzei-
geportal zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im 
Internet 
Informationen zu den Untergrundverhält-
nissen sowie weitere raumbezogene Infor-
mationen können fachübergreifend und 
maßstabsabhängig der LGRBhomepage 
entnommen werden. Bitte nutzen Sie 
hierzu auch den LGRB-Kartenviewer so-
wie LGRBwissen. 

Insbesondere verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster. 

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles 
Merkblatt für Planungsträger. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz 
(Schreiben vom 21.01.2026) 

A.11.1 Unter Berücksichtigung der internationa-
len, europäischen und nationalen Klima-
schutzziele und -maßnahmen sollen die 
Treibhausgasemissionen in Baden-Würt-
temberg gemäß § 10 Abs. 1 Klimaschutz- 
und Klimawandelanpassungsgesetz Ba-
den-Württemberg (KlimaG BW) bis zum 
Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent ge-
genüber dem Stand von 1990 reduziert 
werden. Bis zum Jahr 2040 wird die Netto-
Treibhausgasneutralität angestrebt. Der 
Sektor Energiewirtschaft muss hierzu 
nach § 10 Absatz 2 KlimaG BW einen Bei-
trag von 75 Prozent im Vergleich zu den 
Treibhausgasemissionen des Jahres 1990 
leisten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2 Bezogen auf die Potenziale in Baden-
Württemberg kommt dabei dem Ausbau 
der Stromerzeugung durch Photovoltaik-
anlagen neben dem Ausbau der Windkraft 
eine Schlüsselrolle zu.1 Der Großteil des 
Zubaus soll dabei durch Photovoltaikanla-
gen an Gebäuden erzeugt werden. Freiflä-
chenanlagen spielen jedoch eine wichtige 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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ergänzende Rolle und sind für das Errei-
chen der künftigen Ausbauziele des Lan-
des und die Erzeugung preiswerten 
Stroms unabdingbar. Um die Klimaziele 
des Landes zu erreichen, müssen 0,5 % 
der Gesamtfläche Baden-Württembergs 
für Freiflächen-Photovoltaikanlagen ge-
nutzt werden, das entspricht 1,2 % aktuell 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
des Landes.² 

Die Lücke zwischen der voraussichtlich in 
Zukunft benötigten Strommenge und der 
mit der heute installierten Leistung von An-
lagen zur Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien erzielbaren Strommenge ist 
so groß, dass jede neue Anlage benötigt 
wird, um diese Lücke zu verkleinern. 

1Teilbericht Sektorziele 2030, https://www.zsw-
bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilun-
gen/2022/220824 Teilbericht_Sektorziele_BW.pdf  

2Siehe Teilbericht Sektorziele (Fußnote 1), S. 45. 

A.11.3 Bei der Abwägungsentscheidung des Ge-
meinderats ist zu beachten, dass der Aus-
bau der erneuerbaren Energien, insbeson-
dere der Solarenergie, nach § 2 Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) sowie nach 
§ 22 Nummer 2 KLimaG BW im überra-
genden öffentlichen Interesse liegt und bis 
zum Erreichen der Treibhausgasneutrali-
tät als vorrangiger Belang in die Schutzgü-
terabwägung einzustellen ist. Durch diese 
gesetzliche Festlegung werden Vorhaben 
im Bereich der erneuerbaren Energien in 
der Abwägung mit anderen Schutzgütern 
entsprechend ihrer Bedeutung für das Er-
reichen des Landesklimaschutzziels höher 
gewichtet und ihnen wird in der Regel ein 
Vorrang eingeräumt, wobei die Umstände 
des Einzelfalls in den Abwägungs- und Er-
messensentscheidungen zu berücksichti-
gen sind. Andere Belange (Landschafts-
bild, Landwirtschaft, ...), die der Auswei-
sung der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
entgegenstehen, können daher nur noch 
in atypischen Ausnahmefällen überwie-
gen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.4 Ebenfalls ist die Förderfähigkeit nach dem 
EEG zu beachten. Die Förderfähigkeit 
nach dem EEG ist zwar keine Vorausset-
zung für die Aufstellung des Bebauungs-
plans, aber als Belang, der für den konkre-
ten Standort spricht, im Rahmen der Ab-
wägung zu beachten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://www.zsw-bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2022/220824%20Teilbericht_Sektorziele_BW.pdf
https://www.zsw-bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2022/220824%20Teilbericht_Sektorziele_BW.pdf
https://www.zsw-bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2022/220824%20Teilbericht_Sektorziele_BW.pdf


VVG Wutöschingen – Eggingen Stand: 27.05.2026 
8. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 
„Solarpark“, Wutöschingen  
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 11 von 21 

 
 

26-05-27 Abwägung FB 8te FNPÄ (26-05-13).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

Das EEG sieht als Standorte für Solar-
parks im Wesentlichen Konversionsflä-
chen und Seitenrandstreifen entlang von 
Autobahnen und Schienenwegen vor. Mit 
dem sog. Solarpaket I wurde das EEG 
2024 geändert. Bundesweit wurden alle 
Flächen auf Acker- und Grünland in be-
nachteiligten landwirtschaftlichen Gebie-
ten geöffnet, die kein entwässerter Moor-
boden sind, nicht im Natura2000-Gebiet, 
Naturschutzgebiet, Nationalpark oder der 
Kern- oder Pflegezone des Biosphärenge-
biets liegen, kein Nationales Naturdenk-
mal darstellen und bei denen es sich nicht 
um gesetzlich geschützte Biotope oder 
FFH-Lebensraumtypen handelt (vgl. § 37 
Abs. 1 Nr. 2 h und i EEG). 

A.11.5 Mit der vorliegenden Änderung des Flä-
chennutzungsplans möchte die Verwal-
tungsgemeinschaft Eggingen-Wutöschin-
gen auf einer Fläche von ca. 11 ha eine 
Sonderbaufläche „Solarpark“ festsetzen. 
Gemeinsam mit dem in Aufstellung befind-
lichen Bebauungsplan „FF-PV-Anlage“ 
setzt das gegenständliche Verfahren da-
mit die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung einer Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage mit einer Leis-
tung von 16,882 MW. Für den Standort der 
Anlage spricht insbesondere die nahe ge-
legene Einspeisemöglichkeit über das 
Umspannwerk, sowie die bereits vorhan-
dene verkehrliche Erschließung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.6 Die Planung trägt zum notwendigen Aus-
baupfad bei und ist unter Klimaschutzge-
sichtspunkten zu befürworten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.7 Es wird gebeten, die Stabsstelle Energie-
wende, Windenergie und Klimaschutz (per 
Mail an: StEWK@rpf.bwl.de) über das Er-
gebnis des Verfahrens zeitnah zu infor-
mieren. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Stellungnehmende wird nach Abschluss des 
Verfahrens über das Ergebnis informiert. 

A.12 Regierungspräsidium Stuttgart – Ref. 16 Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(Schreiben vom 20.01.2026) 

A.12.1 Aufgrund der umfassenden Kriegsschä-
den und Bombardierungen während des 
Zweiten Weltkriegs ist es ratsam, vor jeder 
Baumaßnahme eine Gefahrenver-
dachtserforschung durchzuführen. 

Dazu gehört die Auswertung von Luftbil-
dern der Alliierten, um mögliche Kampfmit-
telbelastungen zu identifizieren. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

mailto:StEWK@rpf.bwl.de
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Alle unbeurteilten Bauflächen gelten daher 
als potenzielle Kampfmittelverdachtsflä-
chen. 

Seit dem 2. Januar 2008 bietet der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst Baden-Württem-
berg Luftbildauswertungen für Dritte auf 
vertraglicher Basis an. Diese Dienstleis-
tung ist jedoch kostenpflichtig. 

Um eine solche Auswertung zu beantra-
gen, müssen Sie unseren Vordruck ver-
wenden, der auf der Website des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart unter Formulare 
und weitere Informationen - Regierungs-
präsidien Baden-Württemberg herunter-
geladen werden kann. 

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitungs-
zeit derzeit mindestens 52 Wochen ab 
Auftragseingang beträgt. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird 
nicht weiter am Verfahren beteiligt, d.h. es 
gibt keine Einladung zum Erörterungster-
min, keine Informationen über Planände-
rungen und keine Übersendung des Plan-
feststellungsbeschlusses. 

Eine Abweichung von der angegebenen 
Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fäl-
len (Gefahr in Verzug) möglich. 

A.12.2 Wir weisen Sie darauf hin, dass sich die 
Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes Baden-Württemberg auf die Ent-
schärfung, den Transport und die Vernich-
tung von Kampfmitteln beschränken. 

Die Beratung von Grundstückseigentü-
mern, die Suche nach- und die Bergung 
von Kampfmitteln kann vom Kampfmittel-
beseitigungsdienst nur im Rahmen seiner 
Kapazität gegen vollständige Kostener-
stattung übernommen werden. 

Soweit der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
nicht tätig werden kann, sind für diese Auf-
gaben gewerbliche Unternehmen zu be-
auftragen. 

Siehe VwV-Kampfmittelbeseitigungs-
dienst des Innenministeriums Baden-
Württemberg vom 31.08.2013 (GABI. S. 
342) 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.13 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 
(Schreiben vom 21.01.2026) 

A.13.1 Aus Sicht der Archäologischen Denkmal-
pflege bestehen zu der Planung in ihrer 
vorliegenden Form keine Bedenken. Ar-
chäologische Kulturdenkmale sind entwe-
der nicht betroffen oder wegen der Gering-
fügigkeit der zu erwartenden Bodenein-
griffe nicht gefährdet. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.13.2 Wir bitten jedoch um Berücksichtigung der 
Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG: 

Sollten bei der Durchführung vorgesehe-
ner Erdarbeiten archäologische Funde 
oder Befunde entdeckt werden, ist dies ge-
mäß § 20 DSchG umgehend einer Denk-
malschutzbehörde oder der Gemeinde an-
zuzeigen. 

Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) 
oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, auffällige Erdverfärbun-
gen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde mit einer Ver-
kürzung der Frist einverstanden ist. Zuwi-
derhandlungen werden gem. § 27 DSchG 
als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archä-
ologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. Ausführende Baufirmen sollten 
hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt 
werden. 

Wir bitten diesen Hinweis in die Planunter-
lagen, sofern nicht bereits enthalten, zu 
übernehmen. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan berücksichtigt. 

A.13.3 Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
bestehen nach aktuellem Sachstand keine 
Anregungen oder Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14 Regionalverband Hochrhein-Bodensee 
(Schreiben vom 28.01.2026) 

A.14.1 Der Regionalverband Hochrhein-Boden-
see unterstützt den Ausbau der erneuer-
baren Energien. 

Die Fläche befindet sich, wie in den Unter-
lagen richtig dargestellt, nach aktuell gülti-
gem Regionalplan 2000 innerhalb des re-
gionalen Grünzuges, in welchem FFPV-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlagen als Anlagen der technischen Inf-
rastruktur ausnahmsweise zulässig sind. 

Die Fläche ist in der Teilfortschreibung des 
Regionalplan „3.1 Freiflächen-Photovol-
taik" als Vorranggebiet (VRG) für FFPV 
ausgewiesen. 

Weitere regionalplanerische Belange wer-
den nicht berührt. 

A.15 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 09.01.2026) 

A.15.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die Änderung des Flächennut-
zungsplanes haben wir keine Einwände, 
möchten jedoch auf Folgendes hinweisen: 

Im Planbereich befinden sich keine Tele-
kommunikationslinien der Telekom, wie 
aus beigefügtem Plan ersichtlich wird. 
Die entsprechenden Pläne können bei Be-
darf unter https://trassenauskunftkabel.tel-
ekom.de// eingesehen werden. 

Für einzelne Gebäudeanschlüsse setzen 
sich die zukünftigen Bauherren bitte mit 
dem Bauherrenberatungsservice in Ver-
bindung, die Kontaktdaten lauten: 

Tel. +49 (0)800 3301903 (Gebührenfrei) 
Web: https://www.telekom.de/bauherren  

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://www.telekom.de/bauherren
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A.16 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 28.01.2026) 

A.16.1 Im Geltungsbereich des Flächennutzungs-
plans bestehen Versorgungsanlagen der 
Netze BW GmbH. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.16.2 Stellungnahme des Portfolio- und Stake-
holdermanagements - Leitungsbau Hoch-
spannung- Externe Planungsverfahren 
(NETZ TILM) 

Seitens des Portfolio- und Stakeholderma-
nagements bestehen keine Bedenken ge-
gen die Änderung des Flächennutzungs-
plans. 

Für die überörtliche Stromversorgung be-
stehen im Geltungsbereich der FNP-Än-
derung Trassen für 110-kV- Leitungen der 
Netze BW. 

Im Nahbereich der 110-kV-Leitung ist eine 
bauliche Nutzung nicht bzw. nur bedingt 
und eine andere Nutzung nur in be-
schränkter Weise und nur im Einverneh-
men mit der Netze BW zulässig. 

Erst im Zuge des jeweiligen Bebauungs-
planverfahrens werden wir uns zu den 
konkreten Nutzungseinschränkungen im 
Bereich der 110-kV-Leitung(en) bzw. Ver-
sorgungsanlage(n) äußern. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.16.3 Wir bitten darum, unsere Stellungnahme 
im weiteren Verfahren zu berücksichtigen 
und uns über das Abwägungsergebnis zu 
informieren, nach Abschluss des Verfah-
rens das Inkrafttreten des Flächennut-
zungsplans mitzuteilen und uns eine end-
gültige Fassung des Flächennutzungs-
plans in digitaler Form an unsere E-Mail- 
Sammelpostfachadresse bauleitpla-
nung@netze-bw.de zuzusenden. Hierzu 
geben Sie bitte jeweils die o.g. Vorgangs- 
Nr. an. 

Abschließend bitten wir, uns am weiteren 
Verfahren und an nachgelagerten Bebau-
ungsplanverfahren zu beteiligen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Das Ergebnis der Abwägung wird nach Abschluss 
des Verfahrens mitgeteilt. Das Inkrafttreten des 
Bauleitplans wird ortsüblich bekanntgemacht. Eine 
gesonderte Mitteilung erfolgt nicht. 

A.17 naturenergie netze GmbH 
(Schreiben vom 22.01.2026) 

A.17.1 Gegen die 8. Flächennutzungsplanände-
rung "FF-PV-Anlage" VVG Eggingen - 
Wutöschingen in Eggingen haben wir 
keine Einwände. 

Die vorhandenen Anlagen der naturener-
gie-netze GmbH sind im Zuge einer evtl. 
Erweiterung des FNP zu berücksichtigen. 
Im Rahmen der Beteiligung am Bebau-
ungsplanverfahren werden wir eine Stel-
lungnahme hinsichtlich Leitungsbestand 
und Stromversorgung abgeben, mit der 
Bitte um Berücksichtigung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.17.2 Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren 
zu beteiligen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine weitere Verfahrensbeteiligung wird zugesagt. 

A.18 TransnetBW GmbH 
(Schreiben vom 22.01.2026) 

A.18.1 Wir haben Ihre Unterlagen dankend erhal-
ten und mit unserer Leitungsdokumenta-
tion abgeglichen. Im Geltungsbereich der 
Anfrage mit der Nummer 2026.0105-0 be-
treibt die TransnetBW GmbH keine 
Höchstspannungsfreileitung. 

Für das geplante Leitungsbauprojekt 
Hochrhein bestehen keine Konfliktpotenzi-
ale. 

Sofern sich der Geltungsbereich nicht än-
dert, haben wir keine Bedenken und An-
merkungen vorzubringen. Eine weitere 
Beteiligung am Verfahren ist nur erforder-
lich, wenn sich die Fläche des Flächennut-
zungsplans ändert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
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A.19 Vodafone GmbH 
(Schreiben vom 20.01.2026) 

A.19.1 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-
Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen ge-
plante Baumaßnahme keine Einwände 
geltend macht. Im Planbereich befinden 
sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverle-
gung von Telekommunikationsanlagen ist 
in dem angefragten Planbereich derzeit 
nicht geplant. 

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterla-
gen vom ausführenden Tiefbauunterneh-
men anzufordern. Unsere kostenlosen 
Planauskünfte sind erreichbar via Internet 
über die Seite: https://www.voda-
fone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/pla-
nauskunft/index.html  

Dort kann man sich einmalig registrieren 
lassen und Planauskünfte einholen. 

Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planaus-
künfte für Bestandsnetz der Vodafone 
Deutschland GmbH / Vodafone GmbH und 
Vodafone West GmbH angefordert wer-
den. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20 Vodafone West GmbH 
(Schreiben vom 06.01.2026) 

A.20.1 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-
Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen ge-
plante Baumaßnahme keine Einwände 
geltend macht. Im Planbereich befinden 
sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverle-
gung von Telekommunikationsanlagen ist 
in dem angefragten Planbereich derzeit 
nicht geplant. 

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterla-
gen vom ausführenden Tiefbauunterneh-
men anzufordern. 

Unsere kostenlosen Planauskünfte sind 
erreichbar via Internet über die Seite: 
https://www.vodafone.de/immobilien-
wirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html 

Dort kann man sich einmalig registrieren 
lassen und Planauskünfte einholen. 

Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planaus-
künfte für Bestandsnetz der Vodafone 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
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Deutschland GmbH und Vodafone GmbH 
/ Vodafone West GmbH angefordert wer-
den. 

A.21 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 16.12.2026) 

A.21.1 Im Planbereich der o. a. Maßnahme ver-
laufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.22 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 16.12.2025) 

A.22.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Es-
sen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

• Uniper Energy Storage GmbH, Düssel-
dorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfel-
den, Krummhörn 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.22.2 Hinsichtlich der Maßnahmen zum Aus-
gleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen 
entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im weite-
ren Verfahren festgelegt werden bzw. 
keine Erwähnung finden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von uns verwalte-
ter Versorgungseinrichtungen nicht auszu-
schließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere Be-
teiligung an diesem Verfahren. 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Im Zuge der hier vorliegenden punktuellen Flächen-
nutzungsplanänderung werden keine Aussagen zu 
Ausgleichsflächen getroffen. Hierzu wird auf das Be-
bauungsplanverfahren verwiesen. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

 

A.23 Autorisierte Stelle Digitalfunk BOS Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 16.12.2025) 

A.23.1 Die Autorisierte Stelle Digitalfunk BOS Ba-
den-Württemberg (ASDBW) ist unter an-
derem mit der Prüfung des Richtfunknet-
zes der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) in Bezug auf 
mögliche Störungen desselben durch Be-
bauung beauftragt. 

Bei Höhen der Bebauung bis zu 20 Metern 
über dem Boden, einschließlich Dachauf-
bauten, wie zum Beispiel PV-Anlagen oder 
Lüftungstechnik, sind für das BOS-Richt-
funknetz keine Beeinträchtigungen zu er-
warten. 

Sollte die Brutto-Höhe wider Erwarten mit 
mehr als 20 Meter über dem Boden ge-
plant werden, bitten wir um eine erneute 
Beteiligung. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan berücksichtigt. 

A.23.2 Auch bei einer Änderung der räumlichen 
Ausdehnung des Plangebiets im weiteren 
Planungsverlauf, bitten wir um eine er-
neute Beteiligung. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Beteiligung am Verfahren wird zugesichert. 

A.23.3 Die Überprüfung der von Ihnen übersand-
ten Daten hat zum Ergebnis geführt, dass 
die Interessen des BOS-Richtfunknetz bei 
dem im Betreff genannten Vorhaben nicht 
betroffen sind. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Waldshut – Bauplanungsrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.2 Landratsamt Waldshut – Altlasten 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.3 Landratsamt Waldshut – Bodenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.4 Landratsamt Waldshut – Gewässerschutz - FB Abwasser 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.5 Landratsamt Waldshut – Brandschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.6 Landratsamt Waldshut – Gesundheitsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.7 Landratsamt Waldshut – Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.8 Landratsamt Waldshut – Forst 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.9 Landratsamt Waldshut – Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.10 Landratsamt Waldshut – Nahverkehr 
(gemeinsames Schreiben vom 30.01.2026) 

B.11 Eisenbahn-Bundesamt 
(Schreiben vom 09.01.2026) 

B.12 badenovaNETZE GmbH 
(Schreiben vom 07.01.2026) 

B.13 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 17.12.2025) 

B.14 Große Kreisstadt Waldshut-Tiengen 
(Schreiben vom 27.01.2026) 

B.15 Gemeinde Lauchringen 
(Schreiben vom 15.12.2025) 

B.16 Gemeinde Albbruck 
(Schreiben vom 12.12.2025) 

B.17 Landratsamt Waldshut – Vermessungsamt 

B.18 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 Verkehr 

B.19 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 47.1 Straßenplanung 

B.20 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 8 Forstdirektion 

B.21 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 3 Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und 
Lebensmittelwesen 

B.22 Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee 

B.23 badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co.KG 
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B.24 terranets bw GmbH 

B.25 DB InfraGO AG 

B.26 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband Waldshut-Tiengen 

B.27 Naturschutzbeauftragter LKR Waldshut 

B.28 BUND e.V. 

B.29 NaBu Bezirksverband Südbaden 

B.30 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.31 Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlüchttal 

B.32 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Waldshut-Tiengen 

B.33 Stadt Stühlingen 

B.34 Gemeinde Klettgau 

B.35 Gemeinde Hallau 

B.36 Gemeinde Ühlingen-Birkendorf 

 

 

 

C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 

 

Private Stellungnahmen aus der Offenlage sind nicht eingegangen. 


